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Schuldenkrisen gewonnen wurden, und den laufenden Arbei-
ten betreffend Mechanismen zur Umstrukturierung staatli-
cher Schulden und Schuldenregelung zu widmen, unter Mit-
wirkung aller maßgeblichen Interessenträger, einschließlich
der multilateralen Finanzinstitutionen; 

28. stellt fest, dass sich die Zusammensetzung der
staatlichen Schulden einiger Länder verändert und sich zu-
nehmend von der staatlichen Kreditaufnahme zur Kreditauf-
nahme an den Finanzmärkten und von ausländischen zu in-
ländischen staatlichen Schulden verlagert, wenngleich die
meisten Länder mit niedrigem Einkommen bei ihrer Aus-
landsfinanzierung nach wie vor zumeist auf staatliche Quel-
len zurückgreifen, stellt außerdem fest, dass sich aus der Hö-
he der Inlandsschulden und der deutlich gestiegenen Zahl der
staatlichen wie der privaten Gläubiger andere Probleme für
die makroökonomische Steuerung und die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung ergeben könnten, und betont, dass die
Auswirkungen dieser Veränderungen unter anderem durch
bessere Datenerhebung und -analyse angegangen werden
müssen; 

29. ist sich dessen bewusst, dass Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit „Geierfonds“ Sorgen bereiten und
dass einige Schuldnerländer Schwierigkeiten haben könnten,
von Gläubigern, die nicht dem Pariser Club angehören, eine
vergleichbare Behandlung zu erhalten, wie sie mit der in den
Vereinbarungen des Pariser Clubs enthaltenen Standardklau-
sel gefordert wird, und legt den entsprechenden Institutionen
nahe, den Schuldnerländern zur Lösung der mit Rechtsstrei-
tigkeiten verbundenen Fragen weiterhin Mechanismen bereit-
zustellen und rechtliche Hilfe zu gewähren; 

30. betont, dass bei der Entwicklung und Evaluierung
von Verschuldungsszenarien, einschließlich der Bewertung
der inländischen öffentlichen und privaten Verschuldung, der
Informationsaustausch verstärkt, die Transparenz erhöht und
vermehrt objektive Kriterien verwendet werden müssen, um
die Erreichung der Entwicklungsziele zu gewährleisten, ist
sich dessen bewusst, dass Ratingagenturen eine bedeutende
Rolle bei der Bereitstellung von Informationen spielen, so
auch bei der Bewertung von Unternehmensrisiken und ho-
heitlichen Länderrisiken, und bittet in dieser Hinsicht den
Präsidenten der Generalversammlung, auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung eine thematische Aussprache zur Rolle
der Ratingagenturen im internationalen Finanzsystem abzu-
halten, und ersucht den Generalsekretär, bei der Erarbeitung
seines Berichts über die Durchführung dieser Resolution wei-
terhin über diese Frage Bericht zu erstatten; 

31. bittet die internationale Gemeinschaft, die An-
strengungen zur verstärkten Unterstützung, einschließlich fi-
nanzieller und technischer Hilfe, für den Aufbau institutionel-
ler Kapazitäten in den Entwicklungsländern fortzusetzen, um
das nachhaltige Schuldenmanagement als festen Bestandteil
nationaler Entwicklungsstrategien zu stärken, namentlich
durch die Förderung transparenter und rechenschaftspflichti-
ger Schuldenmanagementsysteme und der Kapazitäten für
Schulden- und Umschuldungsverhandlungen und durch un-
terstützende rechtliche Beratung für den Umgang mit Rechts-
streitigkeiten in Bezug auf Auslandsschulden und den Ab-

gleich schuldenbezogener Daten zwischen Gläubigern und
Schuldnern, damit die Schuldentragfähigkeit erreicht und
aufrechterhalten werden kann; 

32. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalkommis-
sionen, den regionalen Entwicklungsbanken und den anderen
maßgeblichen multilateralen Finanzinstitutionen und Interes-
senträgern ihre Kooperation bei Kapazitätsaufbaumaßnah-
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66/190. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/224 vom
22. Dezember 2004, 61/190 vom 20. Dezember 2006, 63/207
vom 19. Dezember 2008 und 64/192 vom 21. Dezember 2009
über Rohstoffe, 

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen68, das am 16. Septem-
ber 2005 verabschiedete Ergebnis des Weltgipfels 200569 und
ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006 über die Weiterver-
folgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgip-
fels 2005, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele
und der anderen international vereinbarten Entwicklungszie-
le, und die Plenartagung der Generalversammlung auf hoher
Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele und ihr Er-
gebnisdokument70, 

ferner unter Hinweis auf das Aktionsprogramm für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-
202071, 

Kenntnis nehmend von den Zielen in der Erklärung des
vom 16. bis 18. November 2009 in Rom abgehaltenen Welt-
gipfels für Ernährungssicherheit, in der das Versprechen,
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in großer Sorge über Episoden stark schwankender
Rohstoffpreise und darüber, dass viele rohstoffabhängige
Entwicklungs- und Transformationsländer nach wie vor
höchst anfällig für Preisschwankungen sind, und die Notwen-
digkeit anerkennend, die Regulierung, die Funktionsfähigkeit
und die Transparenz der Finanz- und der Rohstoffmärkte zu
verbessern, womit exzessiven Schwankungen der Rohstoff-
preise begegnet werden kann, 

in Anerkennung der Auswirkungen von Faktoren wie
dem Klimawandel auf die Produktion landwirtschaftlicher
Grundstoffe, 

sowie anerkennend, dass Unsicherheit auf den weltwei-
ten Rohstoffmärkten die Notwendigkeit bekräftigt, sich unter
gebührender Berücksichtigung der unterschiedlichen Um-
stände und Bedürfnisse eines jeden Landes und der Förderung
seiner nachhaltigen Entwicklung umfassend mit der Roh-
stoffproblematik auseinanderzusetzen, unter anderem mit der
Rohstoffnachfrage, den Angebotskapazitäten, den Rohstoff-
erlösen und den Investitionen in rohstoffabhängige Volks-
wirtschaften, und die Verbindung zwischen Handel, Ernäh-
rung, Finanzen, Investitionen in die nachhaltige Landwirt-
schaft, Energie und Industrialisierung zu stärken, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Politik längerfristi-
ge strukturelle Fragen der Rohstoffwirtschaft angeht und dass
die Rohstoffpolitik auf allen Ebenen in die umfassenderen
Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsstrategien einbezo-
gen wird, 

Kenntnis nehmend von allen einschlägigen freiwilligen
Initiativen zur Erhöhung der Transparenz auf den Rohstoff-
märkten und zur Milderung der Auswirkungen exzessiver
Preisschwankungen, 

unterstreichend, wie wichtig aktuelle, sachlich richtige
und transparente Informationen als Beitrag zum Umgang mit
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eindringlich nahe, die Freiwilligen Leitlinien für die verant-
wortungsvolle Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an
Land, Fischgründen und Wäldern im Kontext der nationalen
Ernährungssicherheit fertigzustellen, und bittet die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zu-
sammenarbeit mit anderen zuständigen internationalen Orga-
nisationen ihre Forschungs- und Analysetätigkeit zu dieser
Frage fortzusetzen; 

10. betont, dass technische Hilfe und Kapazitätsauf-
bau zur Steigerung der Exportwettbewerbsfähigkeit von Roh-
stoffproduzenten, insbesondere in Afrika, besonders wichtig
sind, und bittet die Gebergemeinschaft, die erforderlichen
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und Analyse der Rohstoffproblematik und damit zusammen-
hängenden Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und zur Kon-
sensbildung mitwirken sollen, mit dem Ziel, regelmäßig Ana-
lysen und Politikberatung in Bezug auf die nachhaltige Ent-




